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Vorwort 
 

Nach dem Scheitern des europäischen Verfassungsvertrags hatte zwar 
sicher niemand erwartet, dass der Lissabonner Vertrag in Europa mit 
großem Jubel angenommen würde; seine Ablehnung durch die irische 
Bevölkerung im Referendum vom 12. Juni 2008 war dennoch eine ge-
wisse und nicht gerade willkommene Überraschung. Keine große Über-
raschung war es dagegen, dass zu überzeugten Verteidigern der eigenen 
Souveränität und zu engagierten Verfechtern der Ablehnung verstärkter 
europäischer Integration zwei ehemalige Transformationsstaaten mutie-
ren würden – und zwar Polen in der Phase der Verabschiedung des Ver-
fassungsvertrags, gefolgt von Tschechien vor und nach dem irischen 
Debakel: In den dortigen Medien, aber auch in den einschlägigen parla-
mentarischen Debatten finden sich Ausdrücke wie „neue Versklavung“, 
„Unterordnung unter die europäischen Befehle“, „ungebundene Einmi-
schung in den Alltag“ oder „Überrumpelung aus Brüssel“. Der Unter-
schied zwischen dieser Wortwahl und der entsprechenden Rhetorik in 
der Zeit vor dem Beitritt zur Europäischen Union kann nicht größer 
sein – herrschte doch damals eine Mischung aus Vorfreude und Verspre-
chen, Bindungswillen und Harmonisierungsbereitschaft. 

Dieses kleine Beispiel scheint für die Phasen der Entwicklung einer un-
demokratischen in eine rechtsstaatlich-demokratische Gesellschaft ty-
pisch zu sein. Es hat den Anschein, als ob die neu entstandenen Demo-
kratien zunächst eine Phase der Verbundenheit mit den anderen, in de-
mokratischer und rechtsstaatlicher Sicht „weiter“ entwickelten Struktu-
ren und Ordnungen erleben, bevor sich diese Einstellung früher oder 
später in eine eher von Ablehnung geprägte Reaktionsphase umwan-
delt, um endlich nach geraumer Zeit zu einem gewissen, mehr oder we-
niger indifferenten Gleichgewicht zu gelangen. Eine Parallele könnte 
diese Entwicklung auch in der Einstellung der Rechtsordnungen der 
Transformationsstaaten gegenüber dem Völkerrecht haben. Fraglich ist, 
ob dieser Prozess eigene Gesetzmäßigkeiten hat und weiter verallge-
meinert werden kann. 

Dieses Thema, nämlich die Problematik der Öffnung der nationalen 
Rechtsordnungen für überstaatliches Recht, beschäftigt mich bereits seit 
den 1970er Jahren, als ich noch an der Karls-Universität in Prag studier-
te und dann promovierte: Anders als man es vielleicht erwartet hätte, 
gab es damals keineswegs nur eine einheitliche, gewissermaßen unifor-
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me Meinung zu diesem Thema; vielmehr wurde bereits zum damaligen 
Zeitpunkt intensiv diskutiert, wie der Staat sein Verhältnis zum interna-
tionalen Recht ausformen solle, könne oder müsse, um sein Überleben 
auf der internationalen Bühne zu sichern, wie viele und welche der völ-
kerrechtlichen Menschenrechte in den nationalen Alltag eindringen 
dürfen und auf welche Weise dieses Eindringen erfolgen solle und kön-
ne. Öffentlich konnte damals zu diesem Thema jedoch nicht sehr viel 
innovatives gesagt werden: Bekanntlich wurde der Staat durch die Par-
tei hierarchisch regiert, diese entschied letztlich auch über den Ab-
schluss von völkerrechtlichen Abkommen; eine wirkliche parlamentari-
sche Opposition, welche die Verabschiedung eines völkerrechtlichen 
Vertrags hätte verhindern oder befürworten können, gab es nicht. Die 
Meinungs- und die Reisefreiheit mussten gewissermaßen an der Grenze 
stehen bleiben; die Vorstellung, dass der Einzelne vor einem internatio-
nalen Gremium gegen den eigenen Staat klagen kann, grenzte an Lan-
desverrat. 

Die Anregung, dieses Thema neu aufzugreifen, kam erst in den 1990er 
Jahren, zunächst während meines Aufenthalts als Stipendiatin der Ale-
xander-von-Humboldt-Stiftung am Max-Planck-Institut für ausländi-
sches öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg und dann vor 
allem während meiner nachfolgenden Tätigkeit als wissenschaftliche 
Referentin. Der unvorstellbare Reichtum des Instituts an wissenschaft-
lichem Material schrie geradezu nach einer intensiven Beschäftigung mit 
einem rechtsvergleichenden Thema. Zu meiner großen Freude hat Pro-
fessor Dr. Georg Brunner, der damalige Direktor des Instituts für Ost-
recht an der Universität zu Köln, diese Idee nicht verworfen, sondern 
sie ganz nachhaltig unterstützt. Obwohl ich meine juristische Ausbil-
dung und fast meinen gesamten beruflichen Werdegang in der ehemali-
gen kommunistischen Tschechoslowakei absolviert hatte, billigte die 
Kölner Rechtsfakultät mein Vorhaben, unter seiner Betreuung eine Ha-
bilitationsschrift zu dieser Problematik zu verfassen. Dies war aus der 
damaligen Sicht ein sehr mutiger und ungewöhnlicher Schritt, für wel-
chen ich der Kölner Universität für immer verbunden bleibe. Der 
plötzliche Tod von Professor Dr. Brunner, der mich während der Arbeit 
an meiner Habilitationsschrift immer sehr freundlich und in fast väterli-
cher Weise unterstützt hatte, war für mich auch menschlich ein sehr 
schwerer Schlag. Umso dankbarer war und bin ich Professor Dr. Ste-
phan Hobe, der sich spontan bereit erklärte, meine Arbeit weiter zu be-
treuen; das war nicht weniger mutig – und ich hoffe nur, dass er diesen 
Schritt nicht allzu oft bereut hat. Seine zahlreichen Anregungen und 
große Sorgfalt haben in ganz erheblichem Maße zum erfolgreichen Ab-
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schluss meines Habilitationsverfahrens beigetragen. Frau Professorin 
Dr. Angelika Nußberger danke ich für die zügige Erstellung des Zweit-
gutachtens und ihre fachlichen Hinweise. 

Die alltägliche Forschungstätigkeit wäre nicht ohne den Rahmen mög-
lich gewesen, den mir das Max-Planck-Institut geboten hat: Sowohl 
Professor Dr. Jochen Abr. Frowein als auch Professor Dr. Armin von 
Bogdandy als die für mich maßgeblichen Direktoren ließen mir in 
großzügiger Weise genügend Zeit, um mein Vorhaben zu einem erfolg-
reichen Ende zu bringen. Hierfür und für ihre sonstige vielfältige Un-
terstützung danke ich ihnen sehr. Auch Professor Dr. Rudolf Bernhard 
und Professor Dr. Karl Doehring haben mich in meinem Vorhaben be-
stärkt; meine damaligen Kolleginnen und Kollegen am Institut standen 
mir mit vielfältigem Rat zur Seite. Bei der redaktionellen Arbeit waren 
mir vor allem Frau Angelika Schmidt, Markus Wagner und Johann-
Christoph Woltag eine große Stütze. Schließlich danke ich Professor 
Dr. Armin von Bogdandy und Professor Dr. Rüdiger Wolfrum für die 
Aufnahme der Arbeit in die Reihe der Beiträge zum ausländischen öf-
fentlichen Recht und Völkerrecht. 

Ermutigung und Beistand erhielt ich auch aus Tschechien: Professor Dr. 
Pavel Holländer, Vizepräsident des tschechischen Verfassungsgerichts, 
verdanke ich ein unterstützendes Drittgutachten zu meiner Habilitati-
onsschrift; eine wichtige Orientierungshilfe waren mir die Arbeiten von 
Professor Dr. Jiří Malenovský, Richter am Europäischen Gerichtshof in 
Luxemburg, und Professor Dr. Pavel Šturma, Ordinarius für Völker-
recht an der Karls-Universität Prag. 

Vor allem aber wäre die langjährige, auch zeitlich sehr intensive Be-
schäftigung mit einer Problematik – was in einem Habilitationsvorha-
ben nun einmal unumgänglich ist – ohne die stete Unterstützung und 
das große Verständnis meiner Familie und Freunde nicht möglich gewe-
sen: Mein besonderer Dank gilt an dieser Stelle meinem Mann, Profes-
sor Dr. Rainer Hofmann, der nicht nur immer bereit war, mit mir über 
die rechtlichen Fragen fachlich zu diskutieren, sondern sich auch jahre-
lang aufopfernd mit meinen zahlreichen Slawismen auseinandersetzte. 

 

Heidelberg, im Juli 2008 Mahulena Hofmann 
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Einleitung 
 

Am 1. Mai 2004 trat der insgesamt fünfte EU-Beitrittsvertrag1 in Kraft, 
der für die zehn beitretenden Staaten eine wichtige Etappe der Trans-
formation ihrer Rechtsordnungen beendete. Für acht dieser Staaten 
symbolisierte dieser Schritt den Abschluss der Periode der Umwand-
lung von autoritären, sozialistischen Gesellschaften zu rechtsstaatlich 
verfassten Gemeinwesen, einen Eintritt in den Kreis der modernen, auf 
Recht beruhenden Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Im Rah-
men des vollständigen Umbaus der Rechtsordnungen dieser, aber auch 
der im Jahre 2007 der Europäischen Union beigetretenen2 ehemals sozi-
alistischen Staaten kam es bei der Transformation der ursprünglich au-
toritären zu rechtsstaatlichen Regimen neben der Umstrukturierung der 
Staatsorganisation oder der Einführung von Grundrechtskatalogen 
auch zu einer recht umfassenden Öffnung der nationalen Rechtsord-
nungen für die überstaatlichen Rechtssysteme – das Völker- und ggf. 
das Gemeinschafts- bzw. Unionsrecht. 

1. Der Begriff der„Öffnung“: Diese Öffnung, die in der deutschen Leh-
re als eine Abkehr von der Aufgabenallzuständigkeit des Staates und ei-
ne Aufgabenverteilung nach vom Grundsatz der Subsidiarität geprägten 
Effizienz- und Erforderlichkeitsgesichtspunkten an die staatliche bzw. 
überstaatliche Erfüllungsebene definiert wird,3 erschöpft sich bekannt-
lich nicht in einer bloßen internationalen Kooperationswilligkeit einer 
Rechtsordnung; diese war bei den untersuchten Staaten im politisch 
zweckmäßigen Ausmaß bereits vor der Wende vorhanden. Sie wird hier 
vor allem im Sinne einer Ein- und Unterordnung der nationalen 
Rechtsordnung in bzw. unter eine internationale Ordnung verstanden.4 
In welchem Umfang diese Öffnung tatsächlich erfolgte, zeigt sich am 
deutlichsten am Maß der Durchsetzung der mit den nationalen Regeln 

                                                           
1 ABl. EG L 236 vom 23.9. 2003. 
2 ABl. EG L 157 vom 21.6. 2005. 
3 S. z.B. S. Hobe, Der offene Verfassungsstaat zwischen Souveränität und 

Interdependenz, Berlin 1998, S. 409. 
4 Vgl. K. Vogel, Die Verfassungsentscheidung des Grundgesetzes für eine 

internationale Zusammenarbeit, Tübingen 1964, S. 26, 28, 35. 
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kollidierenden Rechtsnormen dieser überstaatlichen Rechtsordnung5 
und an der Tatsache, dass ihnen ggf. die Rolle einer komplementären 
Rechtsquelle zugewiesen wurde. 

2. Der Begriff der „überstaatlichen Systeme“: Der Begriff „überstaatli-
che Rechtssysteme“ wurde gewählt, um neben der Frage des Verhältnis-
ses der untersuchten nationalen Rechtsordnungen zum Völkerrecht 
auch ihre Beziehung zum Recht der Europäischen Gemeinschaften 
bzw. anderer internationaler Strukturen beantworten zu können. Dies 
ist deswegen auch folgerichtig, weil die vertraglichen Bindungen der 
Transformationsstaaten an die Europäische Union – die Europa- bzw. 
Partnerschaftsabkommen – bis zu ihrem EU-Beitritt einen völkerrecht-
lichen Charakter hatten bzw. noch haben. Bis zu diesem Zeitpunkt be-
hält bzw. behielt das eigentliche Gemeinschaftsrecht für diese Staaten 
zwar förmlich den Charakter eines überstaatlichen Rechtssystems, der 
Einfluss seiner die Annäherung an das Gemeinschaftsrecht fordernden 
Bestimmungen zeigte sich jedoch schon seit mehreren Jahren. Da der 
Grad ihrer Umsetzung von den entsprechenden Organen der Gemein-
schaft als eines der Beitrittskriterien bewertet wurde, wurde in den 
Kandidatenstaaten in einem komplexen Gesetzgebungsprozess die ein-
fache Gesetzgebung in den vorgeschriebenen Bereichen praktisch voll-
ständig mit dem acquis communautaire harmonisiert; auch in den nur 
durch Partnerschaftsabkommen mit der Europäischen Union verbun-
denen Staaten hinterlässt er seine Spuren. Dieser breite begriffliche An-
satz ermöglicht, die Fragen bezüglich der Integrationsklauseln, der Wir-
kung des gemeinschaftsrechtlichen Besitzstandes in den nationalen 
Rechtsordnungen sowie die Überlegungen zum Verhältnis der nationa-
len Gerichtsbarkeit zu diesem acquis zu schildern. 

3. Die „Öffnungsphase“: Die Öffnung der Rechtsordnungen der unter-
suchten Transformationsstaaten für die überstaatlichen Rechtssysteme 
erfolgte auf mehreren Ebenen: 

Rechtspolitisch war sie zweifellos eine Reaktion auf die Lage vor der 
demokratischen Wende des Jahres 1989, für die das Fehlen irgendwel-
cher oder jedenfalls klarer rechtlicher Bestimmungen über die Bezie-
hung der nationalen Rechtsordnung zu völkerrechtlichen Regelungen 
kennzeichnend war. Die Lehre und Rechtspraxis der damals sozialisti-
schen Staaten hatte nur denjenigen völkerrechtlichen Regelungen in den 

                                                           
5 C. Tomuschat, Der Verfassungsstaat im Geflecht der internationalen Be-

ziehungen, Berlin 1978, S. 15. 
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internationalen Beziehungen eine zentrale Position verliehen, die für 
das autoritäre Regime eine wichtige Rolle, vor allem eine Schutzrolle 
spielten; als Beispiel kann hier das Prinzip der staatlichen Souveränität 
sowie der Nichteinmischung in die innerstaatlichen Angelegenheiten 
anderer Staaten genannt werden. Alle übrigen Rechtsprinzipien und 
Normen hatten zwar nicht formell, aber faktisch einen niedrigeren 
Rang innegehabt. Um zu verhindern, dass sich die Bevölkerung auf die 
wichtigsten Bestandteile der völkerrechtlichen Menschenrechtsinstru-
mente – wie etwa die Meinungs- oder gar Ausreisefreiheit – berufen 
könnte, wurden diese konsequent als nur die Staaten bindend und keine 
Rechte des Individuums begründend ausgelegt. Der Beitritt zum euro-
päischen Raum, repräsentiert durch die Europäischen Gemeinschaften, 
war eine Utopie. Der Kern der offiziellen Konzepte war die Interpreta-
tion der Thesen der Klassiker des Marxismus-Leninismus über den 
sterbenden Staat und sein Rechtssystem sowie seine baldige Ersetzung 
durch eine nichtstaatliche, politische Organisation der Gesellschaft. Als 
Vorläufer solcher Mechanismen wurde der im Jahre 1949 entstandene 
Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW) angesehen, dessen Mecha-
nismus der „verbindlichen Empfehlungen“ den Weg zur „freiwilligen“ 
Erfüllung der gegenseitigen internationalen Aufgaben aufzeigen sollte. 
Die Tatsache, dass dieser Rat zehn Jahre tätig war, ohne dass er sich auf 
ein Statut stützen konnte und dieses erst Ende des Jahres 1959 unter-
zeichnet wurde, war für die damalige Situation bezeichnend. 

Die Systemänderung Ende der 1980er Jahre hat in den Staaten Osteuro-
pas nicht nur im politischen Bereich, sondern auch in der Frage der 
Stellung zum Völkerrecht und zum Rechtssystem der Europäischen 
Gemeinschaften eine grundlegende Kehrtwende gebracht. Die durch 
das positive Recht gesicherte Öffnung der Rechtsordnungen für über-
staatliche Rechtssysteme erhielt deswegen zunächst die Rolle eines 
rechtspolitischen Signals, das eine eindeutige Abkehr von der bisherigen 
Rechtlosigkeit auf diesem Gebiet bezeichnen sollte. Gleichzeitig ver-
mittelte sie eine wichtige Aussage über das Bekenntnis des Staates zu 
den durch die völkerrechtlichen Normen geschützten Werten, über sei-
ne Kooperationsbereitschaft in den internationalen Foren sowie über 
die Zurückhaltung des nationalen Gesetzgebers und seine Absicht, die 
überstaatlichen Rechtsnormen unter Umständen sogar ohne innerstaat-
liche Mitwirkung zur Anwendung kommen zu lassen. 

Was die rechtsstaatlichen Rechtsordnungen von den autoritären in die-
sem Bereich unterscheidet, ist jedoch nicht das oben genannte generelle 
Bekenntnis zu den völkerrechtlichen Vorgaben. Der entscheidende 
Punkt liegt in der Frage, ob die Umsetzung dieser Öffnung für über-
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staatliche Rechtsordnungen in solcher Weise konzipiert ist, dass ihre 
Regelungen die Rolle einer komplementären Rechtsquelle übernehmen 
können. Dazu kann bereits heute festgestellt werden, dass sich in den 
1990er Jahren in den Transformationsstaaten das Völkerrecht unter vor 
allem europäischem Einfluss rasch von einer Sammlung politischer Pos-
tulate in einen Zweig des geltenden positiven Rechts wandelte. Von den 
völkervertraglichen Regelungen sind aus ihrer vormaligen Bedeutungs-
losigkeit vor allem die menschenrechtlichen Regelungen an die Spitze 
der Hierarchie der völkerrechtlichen Regelungen aufgestiegen. Eine 
zentrale Bedeutung erwarben aus formeller Sicht vor allem die men-
schenrechtlichen UN-Pakte sowie die Europäische Konvention zum 
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK), die in die 
Rechtsordnungen der Transformationsstaaten inkorporiert wurden.6 
Eine erhebliche Stärkung erlebte auch das völkerrechtliche Gewohn-
heitsrecht. 

Diese Entwicklung spiegelte sich vor allem im Prozess der Erarbeitung 
neuer Verfassungen wider, in denen verschiedene Modelle von Inkorpo-
rationsregelungen formuliert wurden, die fast ausnahmslos zur direkten 
Anwendung hierfür qualifizierter völkerrechtlicher Regelungen führ-
ten. In mehrere Verfassungen wurden spezielle Bestimmungen einge-
führt, welche in einigen Rechtsordnungen den völkerrechtlichen Men-
schenrechtsinstrumenten einen besonderen Status verleihen. Diese 
Klauseln wurden oft um weitere Bestimmungen ergänzt, die den Vor-
rang der überstaatlichen Regelungen festlegen, was die Anwendung 
kollidierender nationaler Rechtsnormen ausschließt. Nach der Verab-
schiedung der neuen Verfassungen erreichte das Völkerrecht dadurch in 
einigen Reformländern die Stufe zwischen den verfassungsrechtlichen 
und den einfach-gesetzlichen Regelungen, sein zumindest partieller 
Vorrang vor den einfachen Gesetzen wurde ihm verfassungsrechtlich 
gesichert. 

Für die Anwendungspraxis hatte diese verfassungsrechtliche Systemän-
derung vor allem zur Folge, dass sich – zumindest theoretisch – die Sub-
jekte der nationalen Rechtsordnungen nunmehr auf die als self-execut-
ing konzipierten Bestimmungen unmittelbar vor den nationalen Behör-
den und Gerichten berufen können; im Zusammenhang damit wurden 
in manchen Transformationsstaaten die völkerrechtlichen Regelungen 

                                                           
6 Nur die Republik Belarus ist – mangels Mitgliedschaft im Europarat – 

nicht Vertragspartei der EMRK. 
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ausdrücklich als Rechtsquelle ausgestaltet. Darüber hinaus wurde das 
Konzept der Kontrolle der nationalen Rechtsakte anhand der überstaat-
lichen Regelungen in den meisten der erfassten Staaten auch in das Mo-
dell der nach der Wende entstandenen oder grundsätzlich umgebauten 
Verfassungsgerichtsbarkeit eingegliedert. Besonders qualifizierte völ-
kerrechtliche Verträge konnten meistens nicht nur als Prüfungsgegen-
stand, sondern oft als Prüfungsmaßstab der abstrakten und der konkre-
ten Normenkontrolle eingesetzt werden; in einigen Rechtsordnungen 
wurden sie sogar als Prüfungsmaßstab der individuellen Verfassungsbe-
schwerden herangezogen. Damit wurde ein wichtiges externes Korrek-
tiv der nationalen Rechtsordnung geschaffen, das vor allem im Bereich 
des Menschenrechtsschutzes an Bedeutung gewonnen hat. 

Nicht nur die ehemaligen EU-Beitrittskandidaten, auch andere Trans-
formationsstaaten begleiteten den Prozess der Öffnung ihrer nationalen 
Rechtsordnungen für die völkerrechtlichen Regelungen mit der Schaf-
fung von verfassungsrechtlichen Bestimmungen, die ihnen eine Integra-
tion in überstaatliche Rechtssysteme ermöglichten: 

In allen untersuchten Staaten wurde der Prozess der Erarbeitung und 
Verabschiedung dieser Integrationsklauseln vor dem EU-Beitritt abge-
schlossen. Dazu wurden in mehreren Staaten spezielle verfassungs-
rechtliche Rechtsnormen geschaffen, welche die Wirkung der Rechtsak-
te der supranationalen Strukturen – der Europäischen Union wie auch 
anderer internationaler Gefüge – in der nationalen Rechtsordnung be-
treffen. Eine interessante Wirkung hat der europäische Integrationspro-
zess auch auf die Verfassungsordnungen derjenigen Transformations-
staaten gezeigt, die in mittelfristiger Perspektive kein Mitglied der Eu-
ropäischen Union werden. Auch in ihre Verfassungen wurden nicht sel-
ten Integrationsklauseln eingeführt, die durch ihre allgemeine Formu-
lierung eine Verbindung zu einem supranationalen Gefüge ermöglichen. 

4. Die „Reaktionsphase“: Nach der Phase der politischen und rechtli-
chen Stabilisierung der 1990er Jahre, für welche die sehr intensive Ak-
zeptanz von überstaatlichen Rechtssystemen geradezu prägend ist, zeig-
te sich bei mehreren untersuchten Transformationsstaaten ein neues 
Phänomen: In der Russischen Föderation, Belarus und der Tschechi-
schen Republik sinkt die Bereitschaft, das Völkerrecht in der Recht-
sprechung als relevanten Maßstab heranzuziehen. Das Völkerrecht wird 
aus dem Katalog der Prüfungsmaßstäbe des Verfassungsgerichts gestri-
chen (Tschechische Republik) oder verliert an Bedeutung (Russische 
Föderation, Belarus). Gleichzeitig reduziert sich auch die Bereitschaft, 
sich zu einer weiteren supranationalen Integration zu verpflichten 
(Russische Föderation). Zwar bislang nur vereinzelt, aber dennoch wird 
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die Frage des Austritts aus der Europäischen Union auf der Ebene des 
Verfassungsgerichts diskutiert (Polen) und die nächste europäische In-
tegrationsstufe wird in Zweifel gezogen (Polen, Tschechische Repu-
blik). Einige der Rechtsordnungen durchlaufen hinsichtlich ihrer Öff-
nung für supranationale Rechtssysteme damit eine Parabel, auf deren 
Höhepunkt aus heutiger Sicht die Entwicklung der 1990er Jahre stand. 

5. Die Untersuchungsfrage: Die hier nur kursorisch skizzierten Merk-
male der Entwicklung der Öffnung der nationalen Rechtsordnungen 
der untersuchten Staaten für die überstaatlichen Rechtssysteme deuten 
darauf hin, dass dieser Prozess in einem breiteren Kontext geschehen ist 
und sich tief auf die Gesetzgebung, die Exekutive und die Rechtspre-
chung dieser Länder auswirkt. In der Frage, warum und wie weit die 
Transformationsstaaten diesen Schritt unternommen haben, und wie 
und warum einige von ihnen ihn später wieder relativiert haben, liegt 
das Hauptuntersuchungsinteresse dieser Arbeit. 

Dabei soll unterstrichen werden, dass sich die nachstehende Untersu-
chung nicht mit allen Fragen befasst, die sich aus einem weiten, etwa in 
der deutschsprachigen Literatur7 vertretenen Verständnis dieses Begriffs 
der Öffnung ergeben, sondern sich auf das Kriterium des Vorrangs der 
überstaatlichen Regelungen vor den nationalen Rechtsnormen und ggf. 
ihrer Funktion als einer nationalen Rechtsquelle konzentriert. Der 
Grund dafür liegt in der Aussagekraft dieses Merkmals. Es scheint eines 
der Orientierungskriterien zu sein, welche – wie etwa die Abschaffung 
der Todesstrafe – die autoritativen von den rechtsstaatlichen Rechts-
ordnungen unterscheiden: Keine undemokratische Rechtsordnung lässt 
erfahrungsgemäß ein Eindringen einer kollidierenden überstaatlichen 
Norm in die eigenen nationalen Regelungen zu. Das bedeutet allerdings 
nicht, dass jede Rechtsordnung, die sich gegenüber überstaatlichen Re-
gelungen zurückhaltend verhält, gleichzeitig unbedingt undemokratisch 
sein muss. Ein formeller, in der Verfassung verankerter und in der nati-
onalen Gesetzgebung umgesetzter Verzicht auf das „letzte Wort“ im 
Konflikt zwischen überstaatlichen und nationalen Regelungen scheint 
jedenfalls ausschließlich für eine rechtsstaatliche Ordnung typisch zu 
sein. 

6. Die Hypothese: Die damit zusammenhängende und näher zu unter-
suchende These ist, dass in der Etappe des politischen und rechtlichen 
Umbruchs die Staaten in der Öffnung für überstaatliche Rechtsordnun-

                                                           
7 S. Hobe (Fn. 3) S. 409. 
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gen nicht nur ein symbolisches Bekenntnis, sondern ein Instrument zur 
Erhöhung der Qualität ihrer Rechtsstaatlichkeit suchten und fanden. 
Damit ist auch die Tatsache verbunden, dass entweder diejenigen 
Rechtssysteme diesen Schritt meiden, die aus Mangel an Rechtsstaat-
lichkeit ein Eindringen überstaatlicher Regelungen verhindern möchten 
oder solche, die – nach ihrer Meinung – ihre Umwandlung bereits abge-
schlossen und einen so hohen Standard ihres Rechtssystems erreicht 
haben, dass das Heranziehen von externen Maßstäben künftig unnötig, 
wenn nicht sogar hinderlich wäre. 

7. Das Messinstrumentarium: Das erste der Messinstrumentarien wird 
das gewählte Modell der Einbeziehung des Völkerrechts in die jeweilige 
innerstaatliche Rechtsordnung sein. Es wird der Ausgangspunkt der 
wissenschaftlichen und politischen Grundlagen der geltenden verfas-
sungsrechtlichen Regelungen in den ausgewählten Rechtsordnungen 
untersucht. Weiter werden die Gründe, warum sie sich gegenüber dem 
Völker- und – soweit einschlägig – dem Gemeinschaftsrecht oder ande-
ren überstaatlichen Rechtssystemen geöffnet haben, analysiert; es wird 
auch beobachtet, ob und warum diese Öffnung, so wie sie unmittelbar 
nach der Wende konstruiert wurde, ihren Umfang auch heute noch bei-
behalten hat oder ob – und ggf. aus welchen Gründen – Änderungen 
eingetreten sind. 

Danach werden verschiedene Modelle der Einbeziehung beider Rechts-
systeme präsentiert. Nach der allgemeinen Betrachtung der grundle-
genden verfassungsrechtlichen Rechtsnormen werden ihre Bestandteile 
untersucht – sowohl der konkrete Mechanismus der Einbeziehung der 
völkerrechtlichen Verträge in die nationale Rechtsordnung als auch die 
Modelle der Übernahme der gewohnheitsrechtlichen Regelungen. Da-
bei wird es interessant sein festzustellen, zu welchem Modell der Bezie-
hung zum Völkerrecht die jeweiligen nationalen Rechtsordnungen ten-
dieren – dem Monismus oder dem Dualismus und in welcher seiner 
Formen. Insbesondere wird verfolgt, ob sich die untersuchten Rechts-
ordnungen für eine generelle Transformation im Sinne einer generellen 
Umwandlung von völkerrechtlichen Normen oder eine spezielle Trans-
formation als Umwandlung einer bestimmten völkerrechtlichen Norm 
in innerstaatliches Recht entschieden haben.8 

                                                           
8 Vgl. M. Schweitzer, Staatsrecht III, 8. Aufl., Heidelberg 2004, S. 155, Rn. 

430 ff. 
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Im Hinblick auf den EU-Beitritt werden die in die Verfassungen einge-
führten Integrationsklauseln gewürdigt; im Falle Russlands und der Re-
publik Belaruss auch die inhaltlich vergleichbaren Bestimmungen, die in 
Kraft gesetzt wurden, auch wenn sie letztlich nicht auf eine Mitglied-
schaft in der Europäischen Union zielen. 

An den theoretischen Teil schließt sich eine Analyse der Staatspraxis bei 
der Umsetzung der Rechtsnormen zur Stellung des Völkerrechts an. 
Damit wird die Antwort auf die Frage gesucht, ob die formell-recht-
liche Öffnung der Rechtsordnungen gegenüber dem Völkerrecht und 
dem Gemeinschaftsrecht mehr als nur eine Signalwirkung hat und zur 
Erweiterung des anwendbaren Rechts beiträgt. Dafür wird die Bedeu-
tung völker- und gemeinschaftsrechtlicher Regelungen für die jeweilige 
nationale Rechtsprechung analysiert. 

Vor allem wird es darum gehen festzustellen, warum und welche völ-
kerrechtlichen Regelungen vor den Gerichten Anwendung finden. 
Wenn zugänglich, werden die Informationen über die Bindung der 
Richter der allgemeinen Gerichte an völkerrechtliche Vorschriften be-
arbeitet; besondere Aufmerksamkeit wird den Zuständigkeitskatalogen 
und der Judikatur der Verfassungsgerichte in Verbindung mit den völ-
kerrechtlichen Regelungen gewidmet. Weiter wird die Rechtsprechung 
der Verfassungsgerichte und der allgemeinen Gerichte untersucht, wel-
che die gemeinschaftsrechtlichen Regelungen angewandt haben, und 
erörtert, ob und wie sich ihr Verhältnis zum acquis nach dem Beitritt 
geändert hat. 

Als Nächstes wird beschrieben, wie die nationalen Rechtsordnungen 
auf die Beschlüsse internationaler Instanzen, vor allem des Europäi-
schen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR), des UN-Ausschusses 
für Menschenrechte und des Europäischen Gerichtshofs, reagieren. 
Hierzu wird nach den verfassungsrechtlichen bzw. einfach-gesetzlichen 
Bestimmungen der nationalen Rechtsordnungen gesucht, welche die 
Empfehlung des Ministerkomitees 2000/2 vom 19. Januar 2000 und sei-
ne Resolution Nr. 1226 (2000) vom 28. September 2000 umsetzen und 
aufgrund der Entscheidungen des EGMR die Wiederaufnahme nationa-
ler Verfahren ermöglichen. 

Schließlich wird die Frage beantwortet, ob und auf welche Weise die ge-
setzgebende Praxis der Transformationsstaaten und ihre Rechtspre-
chung eine Rückwirkung auf diese überstaatlichen Rechtssysteme aus-
üben können. Um die gewonnenen Erkenntnisse in einen größeren 
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Rahmen einzureihen, werden die konkreten Ergebnisse der Arbeit sys-
tematisiert und verallgemeinert.9 

8. Die Auswahl der Rechtsordnungen: Die Auswahl der untersuchten 
Rechtsordnungen – der polnischen, slowakischen, tschechischen, slo-
wenischen, russischen und belarussischen – geht zunächst davon aus, 
dass sie letztlich in eine Kategorie bzw. „Rechtsfamilie“10 eingegliedert 
werden können. Dass jedoch auch unter diesen Staaten erhebliche Un-
terschiede bestehen, ist offensichtlich. So war z.B. Slowenien als frühe-
rer Bestandteil Jugoslawiens weder Mitglied des militärischen „Kollek-
tivsystems“ des Warschauer Paktes noch des Rats für Gegenseitige 
Wirtschaftshilfe. Russland dagegen war das zentrale Element der ehe-
maligen Sowjetunion, während die Slowakei und Tschechien Teilrepu-
bliken einer zweigliedrigen Föderation waren. Die Rechtsordnung der 
Republik Belarus als einer der ehemaligen Republiken der Sowjetunion 
unterscheidet sich deutlich von den übrigen untersuchten Rechtsord-
nungen aufgrund ihrer autoritären Züge, dem Mangel an Transparenz 
der rechtlichen Regelungen, der Kluft zwischen den postulierten Zielen 
und der Rechtswirklichkeit und insgesamt einer eingeschränkten Nor-
mativität zahlreicher Rechtsvorschriften. Ihre Eingliederung in die Stu-
die geschieht jedoch ganz bewusst. An ihrem Beispiel geht es nämlich 
darum, einen Kontrast zu den übrigen Rechtsordnungen darzustellen.11 
Insgesamt scheint, trotz der geschilderten Unterschiede, ein Vergleich 
unter den Rechtsordnungen der genannten Staaten möglich zu sein. Als 
kleinster gemeinsamer Nenner wird dabei neben der geographischen 
Lage im Zentrum bzw. Osten Europas ihr Charakter als Rechtsordnun-
gen von Transformationsstaaten und ihre ursprünglich sozialistische, 
politische, wirtschaftliche und rechtlich autoritäre Ordnung genom-
men. 

Gleichzeitig repräsentieren diese Rechtsordnungen verschiedene Typen 
der Öffnung gegenüber den überstaatlichen Rechtssystemen. Während 
                                                           

9 Zu Wertungsproblemen der Rechtsvergleichung s. C. Starck, Rechtsver-
gleichung im öffentlichen Recht, Juristenzeitung 52 (1997), 1021 ff. 

10 Zum Begriff „Rechtsfamilie“ s. z.B. M. van Hoecke/ M. Warrington, Le-
gal Cultures, Legal Paradigms and Legal Doctrine: towards a New Model for 
Comparative Law, International and Comparative Law Quarterly 47 (1998), 
498 ff. 

11 Zur Methodik der Ostrechtsforschung s. G. Brunner, Von der dogmati-
schen Ostrechtsforschung zur dialektischen Westrechtsforschung?, Osteuropa 
1973, 540 ff.1 
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Polen, die Slowakei, Tschechien und Slowenien die Staaten vertreten, 
die erst vor einigen Jahren der Europäischen Union beigetreten sind 
und mit der Problematik der Adaptation ihrer Rechtsordnungen an die-
se Tatsache konfrontiert wurden, stellt sich bei Russland und Belarus 
diese Frage nicht. Ihre Rechtsordnungen sind viel stärker von den In-
tegrationsbemühungen im Rahmen der Gemeinschaft Unabhängiger 
Staaten (GUS) und des Gemeinsamen Unionsstaates geprägt, der künf-
tig – zumindest theoretisch – beide Staaten verbinden soll. 

Die gleiche Struktur der Länderkapitel und die Analyse möglichst zahl-
reicher gerichtlicher Entscheidungen sollen einen Vergleich und eine 
objektive Einschätzung der nicht nur formellen, sondern vor allem tat-
sächlichen Öffnung der untersuchten Rechtsordnungen ermöglichen. 

9. Die Quellen: Als primäre Quellen der Arbeit werden zunächst die 
verfassungs- und gesetzgeberischen Texte, einschließlich der Verfas-
sungs- und Gesetzesmotive, genommen. Dabei stellt die Fülle des zu 
bearbeitenden Rechtsmaterials für die Arbeit eine erhebliche Heraus-
forderung dar. In allen untersuchten Staaten wurden nach 1990 neue 
Verfassungen erarbeitet und fast die ganze Gesetzgebung ist in dieser 
Umbruchphase geändert worden. Dazu müssen noch zahlreiche legisla-
torische Korrekturen in der Form von Verfassungs- und Gesetzesände-
rungen berücksichtigt werden. Allein während der Bearbeitung des 
Themas haben drei Staaten in dem untersuchten Bereich grundlegende 
Verfassungsänderungen durchgeführt. Dieser Vorteil der Fülle des zur 
Verfügung stehenden Materials hat jedoch auch seine Schattenseite. 
Diese liegt öfters im Mangel an Transparenz zahlreicher Rechtsquellen, 
der in einigen Ländern durch ihre fehlende Systematisierung noch ver-
stärkt wird. Es ist keine Ausnahme, dass weder die Rechtsliteratur noch 
die Rechtsprechung nähere Angaben über die erwähnten bzw. ange-
wandten Quellen erhalten.12 

An diese eher tatsächlichen Schwierigkeiten, die überwunden werden 
müssen, schließen sich zahlreiche begriffliche Hindernisse an.13 Als Bei-
spiel kann das Problem der Auslegung des Begriffs „Ratifikation“ völ-

                                                           
12 So wurde z.B. erst 1998 ein Register in die Sammlung der belarussischen 

Gesetzgebung eingefügt. 
13 Dazu F.-Ch. Schroeder, Methodenprobleme der Ostrechtsforschung, in: 

B. Meissner/ H. Roggemann/ F.-Ch. Schroeder/ K. Westen (Hrsg.), Grundsatz-
fragen der Ostrechtsforschung, Studien des Instituts für Ostrecht München, Bd. 
28, 1980, S. 89. 
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kerrechtlicher Verträge genannt werden, worunter einige osteuropäi-
sche Rechtsordnungen vor allem die parlamentarische Zustimmung zu 
den völkerrechtlichen Verträgen verstehen und nicht etwa – im Sinne 
von Art. 11 des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge – 
einen Ausdruck der Zustimmung des Staates, durch einen Vertrag ge-
bunden zu sein. Um Missverständnisse zu vermeiden, wird in solchen 
Fällen die authentische Interpretation dieser Rechtsinstitute stets beige-
fügt.14 

                                                           
14 S. K.-P. Sommermann, Die Bedeutung der Rechtsvergleichung für die 

Fortentwicklung des Staats- und Verwaltungsrechts in Europa, Die öffentliche 
Verwaltung, 52 (1999) 24, S. 1023. 



  

Ausgewählte Staaten Mittel- und Osteuropas 
 

I. Die Republik Polen 

1. Einleitung 

Die Frage nach der Stellung völkerrechtlicher Normen in der nationa-
len Rechtsordnung gehörte sowohl vor der politischen Wende des Jah-
res 1989 als auch in der Zeitspanne bis zur Verabschiedung der neuen 
polnischen Verfassung im Jahre 1997 zu den in Theorie und Praxis um-
strittensten Fragen.1 Dies wurde auch dadurch verursacht, dass, ähnlich 
wie in anderen damaligen Ostblockstaaten, die Verfassung der Volksre-
publik Polen aus dem Jahre 19522 keine Regelung über diese Problema-
tik beinhaltete.3 Im Unterschied zu mehreren anderen dieser Staaten 
war diese Umstrittenheit jedoch ein positives Zeichen. In Polen wurde 
schon vor der Wende eine öffentliche Diskussion geführt, die nicht sel-
ten zu offenen und kritischen Stellungnahmen über diese Lage und zu 
Vorschlägen zu ihrer Änderung führte.4 Die Ergebnisse dieser Diskus-
sionen waren jedoch sehr heterogen. 

Einer der konstruktiven Ansätze zur Frage der Stellung des Völker-
rechts war die These von S. Rozmaryn, wonach die völkerrechtlichen 
Verträge ex proprio vigore, d.h. aus eigener Kraft, auch innerstaatlich 

                                                           
1 M. Masternak-Kubiak, Umowa międzynarodowa w prawe 

konstytucyjnym, Warszawa, 1997, S. 10. 
2 Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm 

Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r., Dziennik Ustaw (weiter nur Dz.U.) 
1952, Nr. 33, Pos. 232. 

3 Vgl. R. Szafarz, Skuteczność traktatów na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej w świetle prawa konstytucyjnego, in: Międzynarodowe pakty praw 
człowieka w polskim ustawodawstwie i w praktyce organów ochrony prawa, 
Warszawa, Poznań 1996, S. 9. 

4 Vgl. z.B. Materiały z działalności Zespołu Prawa Międzynarodowego 
(październik 1986-czerwiec 1987), Warszawa 1987, S. 78. 

M. Hofmann, Von der Transformation zur Kooperationsoffenheit?, 13
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wirkten;5 die Aufgabe, Form und Inhalt dieser Wirkung zu bestimmen, 
wurde der Rechtswissenschaft und der Rechtsprechung überlassen. 
Andere Autoren gingen davon aus, dass die völkerrechtlichen Normen 
durch eine bloße Verkündung im Gesetzblatt „in der Praxis Gesetzes-
kraft“ erwerben.6 

Aus der wissenschaftlichen Literatur soll weiter auf die Vorschläge von 
K. Skubiszewski aus den Jahren 1971 und 1987 hingewiesen werden, die 
– im Rahmen von Diskussionen in der damaligen Vereinigung für Völ-
kerrecht beim staatlichen Legislativrat – auf die direkte Anwendbarkeit 
nicht nur völkerrechtlicher Verträge, sondern auch der gewohnheits-
rechtlichen Regelungen zielten.7 Sein Ausgangspunkt war die Überzeu-
gung, dass aufgrund der damaligen rechtlichen Lage „keine Bestim-
mung der Verfassung dazu führen kann, dass die Ratifizierung eines 
völkerrechtlichen Vertrags [...] dem Vertrag einen gesetzgebenden Cha-
rakter verleihen würde“8 bzw. dass „völkerrechtliche Verträge, welche 
die Republik Polen binden, nicht den Charakter eines Gesetzes, De-
krets [...] oder einer anderen Rechtsquelle haben“.9 

Eine andere Richtung vertrat die Meinung, dass die Bestimmungen der 
völkerrechtlichen und der nationalen Rechtsinstrumente sich zwar ge-
genseitig beeinflussen, zwischen beiden Rechtsordnungen jedoch keine 
unmittelbaren Berührungspunkte bestünden; ein Konflikt zwischen ih-
nen sei jedoch nur bei Überschreitungen der Vollmachten der ver-
tragsschließ 

                                                           
5 S. Rozmaryn, Skuteczność umów międzynarodowych PRL w stosunkach 

wewnętrznych, Państwo i Prawo 12 (1962), 954 ff. 
6 L. Gelberg, Miejsce umów międzynarodowych w prawie PRL, Prawo i 

Życie 1962, Nr. 18, S. 3. 
7 K. Skubiszewski, Skuteczność prawa międzynarodowego w systemie 

prawnym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej: gwarancje instytucjonalne, in: 
Materiały z działalności Zespołu Prawa Międzynarodowego (październik 1986-
czerwiec 1987), Warszawa 1987, 50 ff. 

8 K. Skubiszewski, Miejsce traktatów w porządku prawnym PRL, Sprawy 
Międzynarodowe 1 (1973), S. 87. 

9 K. Skubiszewski, Prawo PRL a traktaty, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i 
Sociologiczny 3 (1972), S. 7. 


